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ES GIBT KEIN RECHT AUF EIN KIND

Paare mit unerfülltem Kinderwunsch 
leiden. Auch wenn der Wunsch nach ei-
nem Kind legitim ist, lässt sich daraus kein 
individuelles Recht auf ein Kind ableiten. 
Richtig ist: Kein Mensch darf daran ge-
hindert werden, eine Familie zu gründen, 
dies halten die internationalen Menschen-
rechte fest. Aus diesem »Abwehrrecht« 

folgt jedoch nicht im Umkehrschluss ein 
»Anspruchsrecht«, weder auf einen Part-
ner noch auf ein Kind. Niemand hat ein 
Recht auf ein Kind.

Ein Recht auf Familiengründung ist 
zudem kein absolutes Recht. Es muss 
mit den Rechten anderer schutzwürdi-
ger RechtsträgerInnen abgewogen wer-
den; in diesem Fall mit den Rechten der 
Kinder und der Frauen.

Selbst wenn man davon ausgehen 
möchte, dass die Integrität der Leih-
mutter geschützt ist, so kann das bei den 
Kindern niemals der Fall sein.

Kinder haben das Recht auf Wissen 
um ihre Herkunft sowie auf Betreuung 
durch den eigenen Vater und die eige-
ne Mutter. Diese werden im Fall einer 
Leihmutterschaft bewusst aufs Spiel be-
ziehungsweise außer Kraft gesetzt. Ein 

Kind hat ein international geschütztes 
Recht darauf, nach Möglichkeit bei den 
leiblichen Eltern aufzuwachsen. Dieses 
Recht wird dem Kind durch Leihmut-
terschaft systemimmanent und aus Kin-
dessicht ohne Notwendigkeit verwehrt.

Das Verfahren der Leihmutterschaft 
kann nicht mit Adoption verglichen wer-
den. Adoption ist ein Akt der Solidarität: 
Hier führen die Umstände der leiblichen 

Eltern dazu, das Wohl des Kindes zu si-
chern, indem es durch fremde Eltern ad-
optiert wird. Leihmutterschaft ist ein Akt 
der Entpersonalisierung familiärer Bezie-
hung und Diskontinuität, die dem Kind 
mit Absicht als lebenslange, zu bewälti-
gende Bürde mitgegeben wird.

LEIHMUTTERSCHAFT HEISST AUSBEU-
TUNG VON FRAUEN

Durch einen Leihmutterschaftsver-
trag unterwirft eine Frau ihren Körper 
der Verfügungsgewalt der sogenannten 
»Bestelleltern« sowie profitorientierten 
Kliniken. In den allermeisten Fällen wird 
dabei die wirtschaftliche Not der Frau 
ausgenützt, ihre Bewegungsfreiheit und 
ihre persönliche Lebensführung werden 
massiv eingeschränkt. Der Wunsch nach 
Kontrolle setzt sich bei der Geburt fort, 
die oft durch einen nicht immer indizier-
ten Kaiserschnitt erfolgt. Die Bindung 
zum heranwachsenden Kind soll mög-
lichst unterbunden oder nicht zu eng wer-
den. Die Gegenleistung wird von zahl-
reichen Aspekten abhängig gemacht, die 
von der Leihmutter nicht primär beein-
flusst werden können (etwa dass das Kind 
keine Behinderung oder ein bestimmtes 
Geschlecht hat).

LEIHMUTTERSCHAFT WIDERSPRICHT 
DER UN-KINDERRECHTSKONVENTION

Die UN-Kinderrechtskonvention ga-
rantiert das Recht auf Wissen um die ei-
gene Herkunft. Leihmutterschaft ba-
siert aber in den allermeisten Fällen auf 
anonymen Daten. Es gibt weder natio-
nalstaatlich, noch europaweit und schon 
gar nicht weltweit Datenbanken und Re-
gister, durch die Kinder ihre biologische 
Herkunft herausfinden können. Ihr Recht 
auf Kenntnis ihrer Herkunft wird ihnen 
daher systematisch verweigert zuguns-
ten des – vermeintlich stärker schützens-
werten – Rechtes von Paaren auf Erfül-
lung ihres Kinderwunsches sowie des An-
spruchs auf Anonymität der Spender, die 
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Homepage der Aktion »Stoppt Leihmutterschaft«

»LebensForum« dokumentiert nachfolgend die »Stellungnahme« des österreichischen Vereins 
»Stoppt Leihmutterschaft«, in der die wesentlichen Punkte, die gegen eine Legalisierung der 

Leihmutterschaft sprechen, versammelt sind. Mehr dazu unter www.stoppt-leihmutterschaft.at.

Kinder sind keine Waren
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sich vor etwaigen Zahlungen an leibliche 
Kinder schützen wollen. Menschenrech-
te wurden jedoch in erster Linie für den 
Schutz der Schwächeren geschaffen. Das 
sind in diesem Fall eindeutig die Kinder.

LEIHMUTTERSCHAFT HEISST HANDEL 
MIT KINDERN

Die von den meisten Staaten der Welt 
ratifizierte UN-Kinderrechtskonvention 
schützt Kinder davor, gegen Geld gehan-
delt zu werden. Die Praxis der Leihmut-
terschaft führt aber zu Kinderhandel (sale 
of children). Eine Leihmutter bekommt 
ihr Geld in den meisten Fällen erst dann, 
wenn sie ein – gesundes – Kind »liefert«. 
Weder für die Schwangerschaft an sich, 
geschweige denn für den Versuch, schwan-
ger zu werden, erhält sie in der Regel ei-
ne Abgeltung. Mit anderen Worten: Geld 
gegen Ware – das ist in diesem Fall das 
Kind. Aber selbst wenn in wenigen Ein-
zelfällen kein Geld fließen sollte, wird die 
Herausgabe des Kindes vertraglich verein-
bart und daher das Kind zur (wenn auch 
unentgeltlichen) Ware.

LEIHMUTTERSCHAFT GEFÄHRDET DIE 
INTERNATIONALEN STANDARDS FÜR 
ADOPTION

Bei Adoption muss es eine Freigabeer-
klärung der leiblichen Eltern beziehungs-
weise der leiblichen Mutter geben. Die-
se Freigabe findet erst nach der Geburt 
statt. Es gibt eine Frist, innerhalb derer 
die leibliche Mutter ihre Freigabe wider-
rufen kann. In der internationalen Adop-
tion muss außerdem zuerst im Geburts-
land des Kindes nach Adoptiveltern ge-
sucht werden. Erst wenn das nicht ge-
lingt, dürfen Adoptiveltern im Ausland 
gesucht werden.

All diese Standards in der nationalen 
und internationalen Adoption, die in der 
Haager Konvention festgehalten werden, 
sind notwendig, damit gesichert werden 
kann, dass ein Kind nur dann zur Adopti-
on kommt, wenn dies von den leiblichen 
Eltern auch so gewünscht wurde bezie-
hungsweise aus Kindeswohlsicht erfor-
derlich war. Im Verfahren der Leihmut-
terschaft wird keines dieser – aus gutem 
Grund strengen – Kriterien angewendet.

Ebenso soll Kinderhandel damit aus-
geschlossen werden können. Desweiteren 
werden in vielen Ländern Adoptiveltern-
bewerberInnen auf ihre zukünftige Rol-
le als Adoptiveltern intensiv vorbereitet.

Die Leihmutterschaft umgeht alle die-
se Standards. Sie agiert daher gegen das 
Recht des Kindes, ermöglicht Kinder-
handel und kennt keine Maßnahmen, 

um Missbrauch und Druck gegenüber 
derjenigen Frau, die das Kind austrägt, 
zu vermeiden.

KEINE KENNTNIS ÜBER LANGFRISTIGE 
FOLGEN

Ein fremdes Kind auszutragen, stellt 
für die gebärende Frau einen tiefgrei-
fenden Einfluss dar, sowohl medizinisch 
als auch psychologisch. Obwohl es sich 
bei Leihmüttern immer um Hochrisiko-
Schwangerschaften handelt, liegen kaum 
Studien über die kurz- und langfristigen 
psychischen und körperlichen Folgen vor. 
Bei dieser fremdnützigen Methode müs-
sen Frauen intensiv und mehrfach hor-
monell stimuliert werden. Die künstli-
che Befruchtung (IVF) wird bei Leih-
müttern mit körperfremden Keimbahn-
zellen durchgeführt. Die Frauen müs-
sen gehäuft Fehlgeburten verkraften, das 
Fremde in sich einerseits annehmen, an-
dererseits stehen sie unter Druck, nur ein 
gesundes Kind zur Welt bringen zu dür-
fen. So verlangen Bestelleltern bei Behin-
derung in der Regel, dass die Leihmutter 
das Kind abtreiben lässt, was zu schwe-
ren emotionalen Konflikten führen kann.

Auch über die Folgen bei Kindern 
nach Leihmutterschaft liegen kaum vali-
de Untersuchungen vor. Gegenüber Kin-
dern wird häufig ihre Herkunft geheim 
gehalten. Dieses Familiengeheimnis be-
lastet die Eltern-Kind-Beziehungen und 
die Identitätsfindung der Kinder massiv.

PRÄNATALE BINDUNG GEHT VERLOREN

Inzwischen gibt es zahlreiche Studi-
en über die Wichtigkeit der pränatalen 
Lebensphase und der Bindung zwischen 
der schwangeren Frau und ihrem unge-
borenen Kind. Diese Studien werden im 
Kontext der Leihmutterschaft allerdings 
nicht erwähnt beziehungsweise wird be-
hauptet, dass eine Distanzierung zwischen 
der austragenden Mutter und dem unge-
borenen Kind möglich sei. Im Falle der 
Leihmutterschaft bedeutet die Geburt 
aber auf jeden Fall einen Beziehungsab-
bruch, dessen Auswirkungen für die Ent-
wicklung der Kinder kaum abschätzbar 
sind. Es herrscht ein fundamentaler Wi-
derspruch zwischen der Argumentation, 
dass das Wohl des Kindes im Mittelpunkt 
stehe und der Vernachlässigung der be-
reits pränatal wirksamen Bindungsaspekte.

Die moderne Epigenetik macht deut-
lich, dass die austragende Mutter einen 
ganz wesentlichen Einfluss auf das Wer-
den und das weitere Leben des Kindes hat 
– unabhängig von der in der DNA festge-
legten Erbinformation. Im Fall der Leih-

mutter hat auch sie damit einen Anteil an 
der Elternschaft und Herkunft des Kindes. 
Diese naturwissenschaftliche Erkenntnis 
von Epigenetik hat nicht nur biologische, 
sondern auch juristische, ethische und 
gesellschaftliche Implikationen für das 
Kind und seine austragende Mutter, für 
die Auftraggeber und der an der Durch-
führung der Leihmutterschaft beteilig-
ten Personen. Statt diese Implikationen 
weiter zu ignorieren, sollte ihnen größ-
te Aufmerksamkeit geschenkt werden.

LEIHMUTTERSCHAFT IST EIN WELTWEIT 
BOOMENDES GESCHÄFT

Oft wird das angeblich »altruistische« 
Motiv der Leihmütter und Eizellenspen-
derinnen hervorgehoben. Realität ist aber, 
dass sich die allermeisten Leihmütter so-
zial und finanziell in einer angespannten 
Situation befinden und für die Leihmut-
terschaft gut bezahlt werden, sofern sie 
ein gesundes Kind »liefern«. Am meis-
ten verdienen immer noch die Vermitt-
lungsagenturen. Diese Tatsache darf al-
lerdings in der Regel nicht offen kom-
muniziert werden, um den »Besteller-
Familien« kein schlechtes Gewissen zu 
machen und letztlich den Profit der Or-
ganisationen zu erhöhen.

Trotz des spärlichen Informations-
standes über die Auswirkungen gibt es 
massive Lobbyarbeit von Seiten der Be-
fürworterInnen von Leihmutterschaft, 
die mit beschönigenden und einseitigen 
Argumenten arbeiten. Nicht selten ste-
hen dahinter AkteurInnen, die selbst mit 
Reproduktionsmedizin und Leihmutter-
schaft Geld verdienen.

TRANSPARENTE DEBATTE  
UNERWÜNSCHT

Befremdlich ist, dass politische Bera-
tungen und Abstimmungen ohne eine 
breite öffentliche Debatte stattfinden. Ei-
ne offene Diskussion unter Berücksichti-
gung aller relevanten Meinungen scheint 
nicht erwünscht zu sein.

Bei den aktuellen Debatten rund um 
die Reproduktionsmedizin werden stets 
ReproduktionsmedizinerInnen und Juris-
tInnen um ihre Expertise gebeten, andere 
Berufsgruppen, die etwa mit den negati-
ven Folgen der Reproduktionsmedizin zu 
tun haben, werden allerdings selten ge-
hört: wie etwa KinderärztInnen, Psycho-
logInnen, Hebammen oder Psychothera-
peutInnen. Auch die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen sowie die Leihmütter 
und SpenderInnen wurden bisher nicht 
angehört – weder im Europarat noch im 
Rahmen der Haager Konferenz.


